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Einrichtungen“ 
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Ausgliederung der Geschwindigkeitsüberwachung  
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TOP 1 Bekanntgaben 

Antrag der Bündnis 90/Die Grünen vom 04.04.2022 „Einrichtung eines Ukraine-

Stabs in der Stadtverwaltung“ 

Antrag der Bündnis 90/Die Grünen vom 09.05.2022 „IT-Sicherheit“ 

Antrag der Freisinger Linke vom 16.05.2022 „Freisinger Sozialpass“  

Antrag der AfD vom 22.06.2022 „Blackout Konzept für Stromausfall“ 

Anwesend: 33 
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Die Anträge werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Außerhalb der Tagesordnung 

Antrag der SPD-Fraktion vom 22.06.2022 „Kostenlose Menstruationsartikel in 

städtischen Einrichtungen“ 

Antrag der Bündnis 90/Die Grünen vom 24.06.2022 „Ortsschilder“ 

Anwesend:       33 
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Die Anträge werden zur Kenntnis genommen. 
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TOP 5 Corporate Design 

 Anwesend: 33 

 

Das Freisinger Stadtwappen, das in seinem derzeitigen Erscheinungsbild aus der Zeit um 

1970 stammt, sollte im Sinne größerer Klarheit und Modernität neu gestaltet werden. 

Auf der Grundlage der rechtlich bindenden amtlichen Wappenbeschreibung wurde in Zusam-

menarbeit einer verwaltungsinternen Arbeitsgruppe mit einem Freisinger Grafikbüro nach 

zweimaliger Beteiligung des Ältestenrats und Prüfung durch die Generaldirektion der Staatli-

chen Archive Bayerns ein Gestaltungsvorschlag erarbeitet, dem im Stadtrat in öffentlicher 

Sitzung vom 22.06.2017 zugestimmt wurde. Die Verwaltung wurde beauftragt, darauf auf-

bauend ein angemessenes grafisches Gesamterscheinungsbild der Stadt Freising zu erar-

beiten. 

Unter Beteiligung der Fraktionen im Ältestenrat vom 02.11.2020 wurde eine Freisinger Agen-

tur für Markenbildung und Produktkultur mit der nun folgenden Projektbegleitung beauftragt. 

Gemeinsam mit der verwaltungsinternen Arbeitsgruppe wurden nach einem entsprechenden 

Briefingverfahren mögliche Grafik- und Designagenturen ausgewählt. Drei Agenturen wurden 

nach entsprechender Vorauswahl mit ihren Vorschlägen den Vertreterinnen und Vertretern 

der Fraktionen mit den jeweiligen Präsentationen am 08.09.2021 vorgestellt. In einer finalen 

Besprechung mit den genannten Beteiligten wurde am Donnerstag, 07.10.2021, das Studio 

für Schrift- und Markengestaltung „JUST YOUR TYPE“, Berbig & Franz GbR mit der Fortent-

wicklung des Wappens und der Erarbeitung des Corporate Designs der Stadt Freising aus-

gewählt. 

In der Folge wurden insbesondere die Vorschläge der Fraktionsvertreterinnen und –vertreter 

eingearbeitet zur heutigen Präsentation, die der Beschlussvorlage in Anlage beiliegt und den 

Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen ebenso wie der internen Arbeitsgruppe am 

05.05.2022 bereits vorgestellt wurde. 

 

Beschluss Nr.154/21a 

Anwesend: 33   Für: 33 Gegen: 0 den Antrag:  
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Dem Wappen der Stadt Freising und dem Corporate Design gemäß der Präsentation, die 

wesentlicher Bestandteil des Beschlusses ist und der Erstschrift des Protokolls in Anlage bei-

liegt, wird zugestimmt. 

Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Firma „JUST YOUR TYPE“ ein Design-Handbuch 

der Stadtverwaltung Freising auf der Grundlage des neuen Corporate Designs zu erarbeiten. 

 

 

 

TOP 2 Kommunaler Außendienst 

Ausgliederung der Geschwindigkeitsüberwachung 

Anwesend: 33 

 
Kommunaler Außendienst;  

Ausgliederung der Geschwindigkeitsüberwachung  

In der 43.Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses am 16.05.2022 wurde beschlos-

sen, dem Stadtrat den Beitritt zum Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Süd-

ostbayern zu für den Aufgabenbereich kommunale Geschwindigkeitsüberwachung zu emp-

fehlen.  

Ursächlich für die damalige Vorlage und den Beschluss war die Situation hinsichtlich der er-

heblichen technischen und personellen Engpässe in der Erfüllung und Aufrechterhaltung des 

Aufgabenbereichs der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung, welche sich auch in 

jüngster Vergangenheit nicht verbessert oder geändert hat.  

Bereits die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es für eine Kommune bzw. einen Zu-

sammenschluss mehrerer Gebietskörperschaften schwierig ist, einen gewissen Standard 

einzuhalten und sowohl den Sicherheitsaspekt und den Wünschen aus der Bevölkerung zu 

entsprechen.  

So stand bereits 2020 fest, dass die bisher von uns verwendete Geschwindigkeitsüberwa-

chungs-anlage ihre Zulassung verlieren wird, da Ersatzteilbeschaffungen nicht mehr möglich 

sein werden und damit auch Eichungen nicht mehr durchgeführt werden können.  

Wir haben uns deshalb bereits 2020 dazu mit der Gemeinde Hallbergmoos gemeinsam ent-

schieden, ein komplett neues Messfahrzeug mit einer modifizierten Anlage im Jahr 2021 zu 
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beschaffen. Das neue Messfahrzeug konnte im vergangenen Jahr bereits ausgeliefert wer-

den. Allerdings erhielt nun die von uns favorisierte Messanlage der Firma Leivtec keine Zu-

lassung und wir mussten uns zum Jahresende nach einer alternativen Lösung umsehen.  

Für die ursprünglich vorgesehene Messanlage inklusive Fahrzeug standen Haushaltsmittel 

für 2021 in Höhe von 140.000,00 € zur Verfügung. Da das Messfahrzeug bereits im Jahr 

2021 beschafft und ausgeliefert werden konnte (Gesamtkosten 36.657,63 €), wurden die 

restlichen Haushaltsmittel in Höhe von 103.342,37 € in 2022 übertragen und zusätzlich 

70.000,00 € veranschlagt und im Haushalt 2022 genehmigt. 

Die Prüfung der weiteren Anbieter von Geschwindigkeitsmessanlagen hat nun ergeben, dass 

technisch umsetzbar eine Anlage der Firma Vitronic wäre. Die Kosten hierfür sind allerdings 

wesentlich höher und würden sich auf rd. 180.000,00 € belaufen.  

Zwischenzeitlich ist in der Verwaltung die ungünstige Situation eingetreten, dass die Mess-

stunden für unsere beiden Kommunen durch die Beschäftigten nicht mehr vollumfänglich 

durchgeführt werden können. Auch entspricht das derzeit verwendete Messfahrzeug nicht 

mehr den Arbeitsschutzbestimmungen für einen ganztägigen Einsatz. Falls das Fahrzeug o-

der die Messanlage einen technischen Defekt aufweisen sollte, müssten wir den Messbetrieb 

aktuell vollständig einstellen.  

Aufgrund dieser prekären Situation wurde nun die Ausgliederung der kommunalen Ge-

schwindigkeitsüberwachung an einen Zweckverband genauer untersucht. So fand unter an-

derem im Anschluss an die vorgenannte Ausschusssitzung ein Evaluierungstermin beim 

Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern statt.  

Ein Beitritt stellt sich nach Auffassung der Verwaltung als sehr gute Alternative zur Aufrecht-

erhaltung dieses wichtigen verkehrssicherheitsrechtlichen Aufgabenbereichs dar.  

Wie in der Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschuss berichtet, bestehen beim Zweck-

verband aktuell zwei Möglichkeiten einer Mitgliedschaft.  

Alternative 1 wäre die Beteiligung im Rahmen einer Zweckvereinbarung mit anfallenden Kos-

ten in Höhe von 150,00 € je Messstunde und 4,00 € pro Vorgang.  

Alternative 2 wäre eine vollständige Mitgliedschaft im Zweckverband mit anfallenden Kosten 

in Höhe von 120,00 € je Messstunde und 4,00 € pro Vorgang.  

Aufgrund der Messstundenzahl für die Stadt Freising kann seitens des Zweckverbandes nur 

die Alternative 2 (vollständige Mitgliedschaft im Zweckverband), die dann im Rahmen der 
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Verbandsversammlung im November des laufenden Jahres stattfinden wird, zugesichert 

werden.  

Der Grund hierfür liegt in den notwendigen personellen und technischen Planungen und not-

wendigen Vorlaufzeiten.  

Eine tatsächliche Durchführung dieses Aufgabenbereichs könnte durch den Zweckverband 

dann vsl. zum Jahreswechsel 2022/2023 stattfinden.  

Aktuell gehen wir von 40 Messstunden/Woche für die Stadt Freising aus, was Messstunden-

kosten von ca. 250.000 €/Jahr zzgl. der Fallzahlenkosten von 4,00/Fall bedeuten würde.  

Zum Vergleich ergaben sich für die Jahre 2017 bis 2019 Verwaltungskosten von 96.000 € bis 

109.000 € zzgl. Der Personalkosten von 192.000 € bis 210.00 € bei durchschnittlich 1.200 

Messstunden/Jahr.  

In den Jahren 2020 und 2021 haben sich die Messstunden aus genannten Gründen erheb-

lich verkürzt (670 bzw. 813 Std./Jahr), wobei die Verwaltungs- und Personalkosten weiterhin 

in gleichem Rahmen angefallen sind.  

Weiteres Kriterium für den Beitritt zum Zweckverband wäre, dass die betroffene Kommune 

selbst Bußgeldbehörde wird, was durch den Finanz- und Verwaltungsausschuss in seiner 

40. Sitzung am 28.03.2022 bereits beschlossen wurde.  

Das Thema Ausgliederung der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung wurde verwal-

tungsintern bereits mit der Gemeinde Hallbergmoos besprochen.  

Auch die Gemeinde Hallbergmoos würde sich nach Beschlusslage der Stadt Freising eine 

eigene Legitimation zum Beitritt beim Zweckverband einholen, so dass die zwischen der 

Stadt Freising und Hallbergmoos geschlossene Zweckvereinbarung einvernehmlich beendet 

werden könnte.  

Die für eine Mitgliedschaft der Stadt Freising maßgebliche Satzung des Zweckverbandes 

wurde durch das Rechtsamt gesichtet. Positiv hervorzuheben ist insbesondere die Eigen-

schaft des Zweckverbandes als Körperschaft des öffentlichen Rechts und die Tatsache, dass 

keine Beteiligung von Privatfirmen gegeben ist.  

Insofern ist sichergestellt, dass die (arbeitsrechtlichen) Vorgaben des öffentlichen Dienstes 

gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingehalten werden.  

Einen weiteren Vorteil stellt die Tatsache dar, dass von einer einmal vereinbarten Anzahl von 

Messstunden, je nach Bedarf, auch abgewichen werden kann, sodass eine Anpassungs-

möglichkeit an die jeweiligen Gegebenheiten vorhanden ist.  
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Die Stadt Freising würde als Mitglied des Zweckverbandes durch die zahlreichen, oben ge-

nannten Rechte profitieren. Im Gegenzug sieht die Satzung auch einige Pflichten für die Mit-

gliedskommunen des Zweckverbandes vor.  

Falls sich die Stadt Freising wieder vom Zweckverband lösen möchte, wäre in Austritt, unab-

hängig von der Möglichkeit zur Kündigung aus wichtigem Grund, nur zum Schluss des Rech-

nungsjahres, hier dem Kalenderjahr, möglich. Die Verbandsversammlung muss dabei einem 

Austritt mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl zustimmen.  

Würde der Zweckverband insgesamt aufgelöst, so wären die Mitgliedsgemeinden satzungs-

mäßig dazu verpflichtet, gegen finanzielle Unterstützung, die Beamtinnen und Beamten und 

Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger des Zweckverbandes, wenn sonst 

keine Einigung gefunden werden kann, im Verhältnis der jeweiligen Einwohnerzahl zu über-

nehmen. Das gilt aber nur, wenn die bisherigen Aufgaben des Zweckverbandes nicht auf an-

dere juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Dienstherreneigenschaft übergehen.  

Der Zweckverband ist eine Solidargemeinschaft. Wenn die sonstigen Einnahmen nicht zur 

Deckung des Finanzbedarfs des Zweckverbands ausreichen, kann der Verband eine einma-

lige oder laufende Umlage, die im Verhältnis zu den in Anspruch genommenen Messstunden 

errechnet wird, verlangen.  

Würde der Zweckverband aufgelöst und könnte aus der Veräußerung seines Vermögens 

nicht sämtliche Verbindlichkeiten bedienen, kann er eine Abwicklungsumlage von den Mit-

gliedern erheben. Bliebe jedoch bei einer Auflösung und Veräußerung der Vermögensgegen-

stände Geld übrig, so würde auch das auf die Mitgliedsgemeinden verteilt.  

Bei Streitigkeiten mit dem Zweckverband müsste die Stadt Freising vor Beschreitung des 

Rechtsweges seine Aufsichtsbehörde als Schlichtungsstelle aufsuchen.  

Das Rechtsamt der Stadt schätzt die wechselseitigen Rechte und Pflichten, die sich aus ei-

ner Mitgliedschaft im Zweckverband ergeben, als für die Stadt positiv ein.  

Im Vorfeld fanden Abstimmungsgespräche mit dem Personalamt hinsichtlich des weiteren 

Einsatzes der städtischen Beschäftigten statt. Betriebsbedingte Kündigungen sind ausge-

schlossen. Das eingesetzte Personal kann innerhalb der Stadtverwaltung weiterbeschäftigt 

werden.  

Der Personalrat der Stadt Freising wurde beteiligt.  

 

Beschluss Nr.151/21a 
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Anwesend: 33   Für: 33 Gegen: 0 den Antrag: 

 

Der Stadtrat beschließt auf der Grundlage der vorliegenden Verbandssatzung (VS) vom 7. 

Mai 2007, zuletzt geändert durch Satzung vom 18. November 2021, den Beitritt der Stadt 

Freising zum Zweckverband „Kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern“ (Mitglied-

schaft). 

Die den Gemeinden durch § 88 Abs. 3 Zuständigkeitsverordnung (ZustV) grundsätzlich über-

tragenen Aufgaben zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG 

werden dabei auf der Grundlage des § 4 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 VS im nachfolgend ge-

nannten Umfang auf den Zweckverband übertragen (Aufgabenübertragung): 

- § 4 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe b (zulässige Geschwindigkeit) 

- § 4 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben b und d hierzu (einschl. Bußgeldstelle) 

 

 

 

TOP 3 Neuerlass der Notunterkunftsanlagensatzung 

Anwesend: 33 

 

Die Notunterkunftsanlagensatzung bedurfte einer grundlegenden Überarbeitung. 

In der Satzung vom 27. Dezember 2002 fanden sich einige Formulierungen, welche rechtli-

che Unsicherheiten bergen, so beispielsweise die Formulierung in § 7 Abs. 1 der Satzung, 

dass die Rücknahme der Zuweisung der Unterkunft durch „Wegnahme“ erfolgt. Richtiger-

weise ist dies aber durch Verwaltungsakt bzw. Bescheid der Fall. Außerdem können so die 

Rechtsgrundlage und die Sprache aktualisiert werden (zB Wegfall des Begriffes „Stiegen-

haus“, Einführung des Begriffes „Transponder“) 

In der aktualisierten Fassung der Satzung wird nun außerdem geregelt, dass volljährige Ehe-

leute, Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten sowie Haushaltsangehörige für die Nut-

zungsgebühren als Gesamtschuldnerinnen und Gesamtschuldner haften. Die Stadt Freising 

als Gläubigerin hat dadurch die Möglichkeit, von jeder in der jeweiligen Gemeinschaft leben-

den Person die Nutzungsgebühr ganz oder zum Teil zu verlangen und hat somit insoweit die 

Wahl der Schuldnerinnen und Schuldner. Insgesamt kann die Leistung nur einmal gefordert 

werden. Insgesamt hat dies für die Nutzerinnen und Nutzer den Vorteil, dass die volljährigen 
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Personen alle eigens im Bescheid aufgenommen werden und sie somit einen eigenen An-

spruch auf Unterbringung nachweisen können. 

Ein wichtiger Punkt war auch dem Umgang mit von den Nutzerinnen und Nutzern zurückge-

lassenen Gegenständen. Bisher sah die Satzung eine Lagerungsfrist für hinterlassene Ge-

genstände von drei Monaten vor, was eine nicht unerhebliche organisatorische und finanzi-

elle Belastung für die Stadt Freising darstellte. Diese Frist wurde nun in angemessener 

Weise auf vier Wochen verkürzt. 

Eingefügt wurde auch die Einführung eines Übernahmeprotokolls bei Einzug; die Mitnahme 

von eigenen Möbeln oder Haustieren ist nur noch mit Genehmigung des Amtes für soziales 

Wohnen und Obdachlosenhilfe möglich. 

Zudem wurde die Verpflichtung eingeführt, einen Wohnberechtigungsschein zu beantragen. 

Auf diese Weise erhöhen die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Chance, eine anderweitige 

Wohnmöglichkeit zu erhalten. Denn geförderte Wohnungen werden meist ausschließlich an 

Personen vergeben, die über einen Wohnberechtigungsschein verfügen. 

Es erfolgt in der neuen Satzung eine Trennung der Tatbestände, die zu einer Umquartierung 

und derjenigen, die zu einem Auszug führen. Dies schaffe größere Transparenz für die Be-

wohner und Bewohnerinnen, mit welchen Folgen sie bei welchem Verhalten zu rechnen ha-

ben.  

Weggefallen ist etwa das Verbot des Wäschewaschens und -trocknens in der Unterkunft. 

Außerdem wurde die Zutrittsmöglichkeit für Behördenmitarbeiterinnen und –mitarbeiter regle-

mentiert und ist nunmehr nur noch werktags von 6.00-22.00 Uhr möglich, dies auch nur nach 

rechtzeitiger Ankündigung. Etwas anderes gilt bei Gefahr im Verzug. 

 

Beschluss Nr.152/21a 

Anwesend: 33   Für: 33 Gegen: 0 den Antrag: 

 

Die beigefügte Notunterkunftsanlagensatzung, die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlus-

ses ist und dem Protokoll in Anlage beiliegt, wird genehmigt 

 

 

TOP 4 Neugestaltung der Innenstadt Freising 

   BA 2 – Obere Hauptstraße mit Öffnung der Stadtmoosach 
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   Erhöhung der Projektkosten 

   Anwesend: 33 

 

In der Stadtratssitzung vom 18.09.2019 wurde das Projekt zum Ausbau der Oberen Haupt-

straße sowie Teile der Sackgasse und Bahnhofstraße mit Öffnung der Stadtmoosach in Teil-

bereichen, als BA 2 zur Neugestaltung der Innenstadt Freising, mit Kosten in Höhe von 19 

Mio. € beschlossen. 

Am 26.03.2020 hat der Stadtrat, auf Grund der im Zuge einer EU-weiten Ausschreibung ein-

gegangenen Angebote, die erheblich über den Kostenberechnungen lagen, eine Erhöhung 

der Projektkosten auf 21 Mio. € genehmigt.  

Jetzt ist erkenn- und bezifferbar, dass auch dieser Kostenrahmen überschritten wird. 

Die Gründe hierfür liegen 

• in der Änderung der vom Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt am 19.05.2021 be-

schlossenen Geländergestaltung, Kosten ca. 150.000 € 

• in der vom Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt am 06.10.2021 beschlossenen Um-

setzung eines Elements „Informelles Spiel / Kunst am Bau in Form von Fischreliefs, Kosten 

ca. 240.000 € 

sowie in zusätzlich, während der Bauausführung aufgetretenen Leistungen, die im Planungs-

vorgang noch nicht erkennbar waren. 

Dies betrifft insbesondere: 

• vorgefundene Betonfundamente und Holzpfähle unter dem alten Bauwerk 

Kosten ca. 80.000 € 

• im Zuge der Prüfstatik vorgegebene Vorspannung der Verbauaussteifung 

Kosten ca. 80.000 € 

• damit verbunden auch eine Änderung der Aufhängung der Restwasserrohre 

Kosten ca. 90.000 € 

• Änderung der Bodenarten, Kosten ca. 65.000 € 

• Änderung der Gestaltung und der Dimensionen bei den Linienentwässerungen 

Kosten ca. 100.000 € 

• Zusatzleistungen bei der Restaurierung des Kriegerdenkmals, Kosten ca. 20.000 € 

• weitere kleinere Leistungsänderungen aus 12 Nachtragsangeboten  

mit 118 Einzelpositionen, Kosten ca. 170.000 € 
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•weitere zu erwartende Nachtragsangebote, Kosten ca. 235.000 € 

und in Massenmehrungen bei einigen relevanten Positionen wie 

• Asphaltprovisorien, Kosten ca. 150.000 € 

• Materialmehrverbrauch bei Bodeninjektionen, Kosten ca. 390.000 € 

• weitere Mengenänderungen über verschiedene Positionen, die nicht über 

Mengenreduzierungen bei anderen Positionen kompensiert werden,  

Kosten ca. 30.000 € 

Die hier aufgeführten zusätzlichen Kosten ergeben in Summe einen Betrag                       

in Höhe von 1.800.000 € 

Insgesamt muss demnach derzeit mit Gesamtprojektkosten für den BA 2 zur Neugestaltung 

der Innenstadt Freising in Höhe von ca. 22,8 Mio. € gerechnet werden. 

 

Es wird deshalb um nochmalige Erhöhung der Projektkosten um 1,8 Mio. € 

auf jetzt 22,8 Mio. € gebeten. 

Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel wurden bereits im Zuge der letzten Haushaltsbera-

tungen berücksichtigt und sind auf der Haushaltsstelle für die Neugestaltung der Innenstadt 

Freising vorhanden. 

 

Beschluss Nr.153/21a 

Anwesend: 33   Für: 33 Gegen: 0 den Antrag: 

 

Es wird eine nochmalige Erhöhung der, mit Beschluss von 26.03.2020 für den Bauabschnitt 

2 zur Neugestaltung der Innenstadt Freising mit Öffnung der Stadtmoosach, genehmigten 

Projektkosten in Höhe von ca. 21,0 Mio. € um 1,8 Mio. €, auf jetzt ca. 22,8 Mio. €, beschlos-

sen. 

 

 

 

Top 6  Berichte und Anfragen 

  

 


